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Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesregierung fol

gende Stellungnahme bekannt: 

Die grundsätzlich positive Haltung des Landes Salzburg zu einer Reform der Finanz
marktaufsicht wurde bereits in einem Schreiben von Herrn Landeshauptmann Dr. Franz 

Schausberger an den Bundesminister für Finanzen Mag. KarI-Heinz Grasser bekundet. 

Zum nunmehr vorliegenden Gesetzesentwurf wird wie folgt ausgeführt: 

Durch den zur Begutachtung vorliegenden Gesetzesentwurf soll eine Allfinanzaufsichts

behörde im Interesse der Stärkung und Vereinheitlichung errichtet werden, in der die 

bisherigen Agenden der Banken-, Versicherungs-, Wertpapier- und Pensionskassenauf

sicht gebündelt werden. Während derzeit noch eine sogenannte "Spartenaufsicht" be
steht, an der verschiedene Einrichtungen mitwirken (Bankenaufsicht: Bundesministerium 

für Finanzen gemeinsam mit der Österreichischen Nationalbank; Versicherungsaufsicht: 
Bundesministerium für Finanzen in Kooperation mit dem Bundesrechnungszentrum; 
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Wertpapieraufsicht: BWA als Anstalt öffentlichen Rechts; Börseaufsicht: Bundesministe

rium für Finanzen und BW A; Kapitalmarktaufsicht: BW A, Österreichische Kontrollbank 

und Bundesministerium für Finanzen; Pensionskassenaufsicht: Bundesministerium für 

Finanzen) soll nunmehr eine " Allfinanzaufsicht" , getragen durch eine weisungsfrei ge

stellte Anstalt öffentlichen Rechtsi geschaffen werden. Dadurch soll neben einer größeren 

Schnelligkeit und verbesserten Durchsetzbarkeit aufsichtsrechtlicher Maßnahmen, insbe

sondere im Hinblick auf international zunehmende Verflechtungstendenzen ("AIIfinanz

konzerne"), vor allem die Nutzung größtmöglicher Synergieeffekte erreicht werden. Dies 

ist zu begrüßen. 

Im EU-weiten Vergleich ist zwar eine vermehrte Ansiedlung ausgelagerter Aufsichtstä

tigkeiten bei den jeweiligen National- bzw Notenbanken festzustellen, die vorliegende 

Variante - Schaffung einer Anstalt öffentlichen Rechtes mit eigener Rechtspersönlichkeit 

als Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) - ist ein anderer beschreitbarer Weg. 

Entscheidend sind die Ausgliederung und die Weisungsfreistellung der neuen Behörde. 

Im Zusammenhang mit der Kostentragung wird angemerkt, dass eine Verselbstständi

gung der vier Rechnungskreise in der internen Organisation der Aufsichtsbereiche doch 

notwendig sein könnte und noch einmal geprüft werden sollte. 

Zu § 29 des Sparkassengesetzes wird vorgeschlagen, die Bilanzsummengrenze nicht nach 

unten abzurunden. (7 Mrd € entsprechen nur 96/3221 Mrd S), sondern aufzurunden (8 

Mrd € entsprechen 110,0824 Mrd S). Dies ist mit der Geldwertentwicklung sachlich zu 

rechtfertigen, nicht aber die umgekehrte Vorgangsweise. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen ue an die Verbindungsstelle der Bundes

länder, an die übrigen Ämter der Landesregierungen, 25 Ausfertigungen an das Präsidi

um des Nationalrates und fünf Ausfertigungen an das Präsidium des Bundesrates. 

Dr. Heinrich Christian 
Landesamtsdirektor 
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